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Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, der Köthener Bachgesellschaft mbH 
durch den Ausgleich des Vorjahresdefizites 2016 in Höhe von 26.395,47 € entsprechende 
Liquidität in eben dieser Höhe zur Verfügung zu stellen.
Damit erfolgt die zur Verfügungstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der 
Zuschusszahlung, Produkt 28.1.001, Sachkonto 531500, USK 87000.71500 Zuschuss an 
die Köthener Bachgesellschaft mbH. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im 
Produkt 11.1.304, SK 559200, USK 90000.84500 Zinserstattungen Steuern i. H. v. 
16.395,47 € und im Produkt 11.1.301, SK 551700, USK 91000.80720 Zinsen für 
Kassenkredite i. H. v. 10.000,00 €.  

Gesetzliche Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)
- § 46 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Aufsichtsrat der Köthener BachGesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2017 
den Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft einstimmig festgestellt. Das Jahresergebnis 
2016 der Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.395,47 € aus.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft erhöht sich damit 
zunächst um den Jahresfehlbetrag 2016 auf insgesamt 43.030,00 € (2015, 16.634,53 €).

Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Köthener BachGesellschaft mbH sowie des 
Stadtratsbeschlusses 14/StR/29/015, welcher die Zuschusshöhe bis einschließlich 2018 
definiert, erfolgt durch die Stadt Köthen (Anhalt), als alleinige Gesellschafterin, die 
Bezuschussung (zu 100%) der Gesellschaft.

Mit Datum 17.03.2017 ist an die Köthener BachGesellschaft mbH der Zuwendungsbescheid 
für 2017 in Höhe von 90.000,00 € in Höhe des für das Geschäftsjahr 2017 vorgesehenen 
Planansatzes, ergangen. 

Der Zuschuss 2017 wurde bereits vollständig in 2017 ausgereicht. Der letzte Mittelabruf 
erfolgte mit Schreiben vom 15.08.2017 zum 25.08.2017.

Im Zuge der Darstellung des Mittelabrufs der Köthener BachGesellschaft mbH vom 
15.08.2017 wurde festgestellt, dass trotz der für 2017 in Höhe von 90.000,00 € 
vorgesehenen Bezuschussung, zum 31.12.2017 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe 
von ca. 27.000,00 € zu rechnen ist, siehe Anlage.

Aus diesem Grund  schlägt die Verwaltung vor, auch in Übereinstimmung mit § 4 des 
Gesellschaftervertrages der Köthener BachGesellschaft mbH („Die Gesellschafter 
übernehmen Jahresfehlbeträge – soweit sie nicht vorgetragen werden können – 
grundsätzlich entsprechend dem prozentualen Anteil am Stammkapital.“), der Gesellschaft 
durch den Ausgleich des Vorjahresdefizites (2016 in Höhe von  26.395,47 €) entsprechende 
Liquidität in eben dieser Höhe zur Verfügung zu stellen. 

Entgegen der bereits für den Hauptausschuss am 19.09.2017 verteilten Informationsvorlage 
ist für die Auszahlung des überplanmäßigen Mittelbedarfes nicht der Oberbürgermeister, 
sondern der Stadtrat zuständig.

Hintergrund ist eine Regelung in der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt), § 7 Abs. 2 Nr. 
7 – hiernach entscheidet der Oberbürgermeister über Auszahlungen, soweit die Summe und 
der Zuschussempfänger im Haushaltsplan genau definiert sind.

Danach darf der Oberbürgermeister nur die Zuschüsse auszahlen, die im Haushaltsplan 
veranschlagt sind. Was darüber hinausgeht – unabhängig einer Wertgrenze – liegt in der 
Kompetenz des Stadtrates oder eines Ausschusses.

Gegenüber dem § 7 Abs. 2 Nr. 15 der Hauptsatzung – Zuständigkeit des 
Oberbürgermeisters für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 30.000 € - 
handelt es sich bei dem § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung um eine vorrangige 
Spezialvorschrift, die anzuwenden ist. 

Aus dem Umkehrschluss des § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung folgt, dass die 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nicht gegeben ist. Hier handelt es sich um einen 
überplanmäßigen Mittelbedarf in Höhe von 26.395,47 € über den im Haushaltsplan 
festgesetzten und bereits ausgezahlten Zuschuss in Höhe von 90.000 €. Den Beschluss hat 
daher im Sinne der Allzuständigkeit der Stadtrat bzw. über § 6 Abs. 8 Nr. 6 der 
Hauptsatzung der Hauptausschuss im Rahmen seiner Zuständigkeit für Zuwendungen an 
Vereine, Verbände und wirtschaftliche Bereiche zu fassen.  

Da die Ladungsfrist für den Hauptausschuss am 19.09.2017 bereits abgelaufen ist, ist eine 
rechtssichere Umsetzung der Beschlussfassung nicht mehr möglich. Den Beschluss sollte 
daher nach § 46 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt der Stadtrat 



fassen.

Damit erfolgt die zur Verfügungstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der 
Zuschusszahlung, Produkt 28.1.001, Sachkonto 531500, USK 87000.71500 Zuschuss an 
die Köthener Bachgesellschaft mbH. Die Deckung der Mittel erfolgt über folgende Konten, 
die im Rahmen der Mittelbewirtschaftung 2017 Minderaufwendungen aufweisen werden:

- Produkt 11.1.304, SK 559200, USK 90000.84500 Zinserstattungen Steuern i.H.v.16.395,47 
€
- Produkt 11.1.301, SK 551700, USK 91000.80720 Zinsen für Kassenkredite i.H.v.10.000,00 
€






Köthener BachGesellschaft mbH 


Schlossplatz 5 


06366 Köthen 


Stadt Köthen (Anhalt) 


Oberbürgermeister 


Herr Hauschild 


Marktstraße 1-3 


06366 Köthen 


Köthen, 15.08.2017 


Zuschussabforderung 2017 Köthener BachGesellschaft mbH 


Sehr geehrter Herr Hauschild, 


auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses 14/StR729/015 ist für die Köthener 


BachGesellschaft mbH für das Haushaltsjahr 2017 ein Zuschuss aus städtischen 


Mitteln in Höhe von 90.000,00 Euro vorgesehen. 


Bislang wurden Zuschüsse in Höhe von 22.500,00 Euro (Kontoeingang: 20.01.2017) 


und 53.500,00 Euro (Kontoeingang: 27.01.2017) auf das Konto der Köthener 


BachGesellschaft mbH überwiesen. Der dritte Mittelabruf von der Stadt Köthen 


umfasst die Summe von 14.000,00 Euro. 


Derzeit ist die Gesellschaft liquide. Das Konto weist einen Betrag von 1.200,00 Euro 


(+1.196,42 Euro, Stand 15.08.2017) auf. 







Weitere erwartete Einzahlungen aus der Geschäftstätigkeit betragen im Jahr 2017 


1.640,00 Euro aus den Ticketverkäufen und Programmverkäufen für das 


Preisträgerkonzert sowie 1.500,00 Euro aus den Ticketverkäufen für ein Konzert am 


17. Dezember 2017 anlässlich des 300. Jubiläums Johann Sebastian Bachs in 


Köthen. Zudem werden Förderungen und Spenden in Höhe von 24.400,00 Euro 


erwartet. Daraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 41.540.00 Euro.


Bis zum 31.12.2017 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 68.500,00 Euro zu 


rechnen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Positionen: 


• Vertriebskosten Höhe von ungefähr 7.900,00 Euro,


• Kosten für Honorare und Zeitkräfte in Höhe von 11.400,00 Euro,


• Personalkosten in Höhe von 23.500,00 Euro,


• Sozialaufwendungen in Höhe von 1.600,00 Euro,


• Veranstaltungskosten in Höhe von 16.900,00 Euro,


• Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.200,00 Euro und


• Verwaltungskosten in Höhe von 6.000,00 Euro zu rechnen.


Zusätzlich zu diesen, laut Wirtschaftsplan zu erwartenden Kosten, kommen mit 


Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom 07. August 2017 


Nachforderungen aus unvollständigen Berechnungen zur Künstlersozialkasse (KSK) 


und zur Rentenversicherungspflicht des Geschäftsführers. 


Die Forderungen aus unvollständigen KSK-Abrechnungen aus dem Jahr 2013 und 


dem Bachfesttagejahr 2014 belaufen sich insgesamt auf 7.299,65 Euro. Hinzu 


kommen Säumniszuschläge in Höhe von 1.977,00 Euro. Für die Rückzahlung soll mit 


der KSK eine Stundung in vier Raten vereinbart werden. Trotzdem möchte ich den 


Vorschlag machen, die Gesellschaft durch eine Sonderzuwendung an dieser Stelle 


zu entlasten. Die KSK-Prüfung für 2015 hat eine korrekte Abrechnung ergeben. Eine 


Rückzahlung von 13,99 Euro ist mit den Nachforderungen aus vorherigen Jahren 


verrechnet worden. 







Zur Prüfung der Rentenversicherungspflicht des Geschäftsführers: Es hat sich 


gezeigt, dass die Rentenversicherungspflicht vollumfänglich besteht. An dieser Stelle 


muss ich mir selber den Vorwurf machen, dass ich zu Beginn meiner Tätigkeit 


Vertrag und Abrechnungsmodus nicht von dritter Seite habe prüfen lassen. Der 


Vertrag wurde in der Form wie bei Herrn Schäfer weitergeführt, der aufgrund seines 


Alters nicht mehr Rentenversicherungspflichtig war. Ich war zusätzlich davon 


ausgegangen, dass ich nicht Rentenversicherungspflichtig bin, weil meine 


überwiegende Tätigkeit selbständiger Natur ist. Tatsächlich war die Praxis außerdem 


früher anders, allerdings hat es in den letzten zehn Jahren einige Grundsatzurteile 


zur Praxis der Rentenversicherungspflicht bei GmbH-Geschäftsführern gegeben. In 


der Folge ist inzwischen nur noch keine Versicherungspflicht gegeben, wenn der 


Geschäftsführer Mehrheitseigner der GmbH ist. 


Zur Rückzahlung der Nachforderung in Höhe von 15.483,18 Euro werden mit der 


Techniker Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle eine Zahlung in drei Raten á 


5.161,06 Euro zum 01.10.2017, 01.04.2018 und 01.10.2018 vereinbart. Die 


laufenden Gehaltsabrechnungen werden sofort umgestellt und bereits erfolgte 


Lohnabrechnungen korrigiert.


Zur kurzfristigen Aufrechterhaltung der Liquidität und damit der Handlungsfähigkeit 


der Gesellschaft bitte ich Sie, die Auszahlung der Summe von 14.000,00 Euro als 


letzte Rate der diesjährigen Zuwendung mit Fälligkeit zum 24. August 2017 an die 


Köthener BachGesellschaft mbH anzuweisen.  


Um für das restliche Jahr ausreichend liquide Mittel zu haben, prüft Herr Frolow, in 


wie weit eine vorgezogene Auszahlung der Zuwendung für 2018 erfolgen könnte.


Die Liquiditätsplanung der Gesellschaft weist eine Lücke von ca. 27T€ auf, die sich 


durch erwartete Einsparungen in 2017 noch reduzieren wird. Die geplanten und 


bereits besprochenen Einsparungen zur Reduzierung des Defizits der Gesellschaft 


werden erst in 2018 wirksam werden. 







In Bezug auf die angedachte Umstellung meines Vertrages bin ich gemeinsam mit 


Herrn Frolow zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung zwischen 


Künstlerischer Leitung und Geschäftsführung zum 1. Januar angestrebt werden soll. 


Wir haben dazu verschiedene Idee ausgetauscht, die bereits in Prüfung auf 


Umsetzbarkeit sind. Ich werde Ihnen dazu kurzfristig einen oder mehrere Vorschläge 


machen können. 


Mit herzlichen Grüßen, 


Folkert Uhde 
Intendant und Geschäftsführer 









Anlage zur Sitzungsvorlage
Liquiditätsdarstellung Bachgesellschaft August 2017.pdf


